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Fachliteratur

-    Tobias Strömer – Onlinerecht    dpunkt Verlag, 4. Auflage 2007 ca. EUR 40,00

· Michael H. Heng - eBay & Co. – Rechte und Pflichten von Käufer und Verkäufer cornelsen Verlag 2007 EUR 6,95

· Dietrich Harke – Urheberrecht – Fragen und Antworten Carl Heymanns Verlag ca. EUR 40,00

· Gesetzestexte-Sammlung IT- und Computerrecht Beck-Texte im dtv 8. Auflage 2007 EUR 13,50

· Juristische Fachzeitschriften: 

· MMR – MultiMedia und Recht 

· IT-R - IT-Rechtsberater

· CR – Computer und Recht;

· KR – Kommunikation und Recht

Web-Quellen

· www.netlaw.de  

Gerichtsurteile zum Internetrecht

· www.gesetze-im-internet.de  
Gesetzessammlung zum Internetrecht

· www.heise.de 

aktuelle Informationen zum Internetbusiness und Internetrecht

· www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/materialien/materialien.html Skript zum Internetrecht des Jura-Professors Hoeren (Pionier und Vordenker des Internetrechts)

· www.jurpc.de

 IT-Recht Internetzeitung

· netlaw – Mailing List der Uni Münster

· urecht – Mailing List der Uni Saarbrücken

Abkürzungen:

BGB – Bürgerliches Gesetzbuch  BGB InfoV – InformationsPflichtenVerordnung  StGB – Strafgesetzbuch  TMG – TeleMedienGesetz UrhG – Urheberrechtsgesetz

Vorlesungsinhalt:

1. - Allgemeine gesetzliche Grundlagen des Rechts im Internet
2. - Recht der Verträge im Internet, insbes. Auktionen

3. - Typen von und Rechtsverhältnisse zu Providern

4. - Allgemeine Informationspflichten von TeleMediendiensten

5. - Urheberrecht im Internet

6. - Wettbewerbsrecht im Internet

7. - Domainrecht (Namens- und Kennzeichenrecht)

Einige Thesen: Das Recht der Neuen Medien…

· ist Querschnittmaterie  =  jedes Rechtsgebiet ist betroffen 

· folgt immer der technologischen Entwicklung

Beispiele: 

Die Straftatbestände  Ausspähen von Daten (§ 202a StGB)  Datenveränderung (§303a StGB) Computersabotage (§ 303b StGB) und

die Regelungen zum E-Commerce (sog. Fernabsatz => §§ 312 b-e BGB und 1, 3 BGB-InfoV) zum Software- und  Datenbankschutz (§§ 69a ff, 87a ff. UrhG)

gibt es erst, seit es Computer gibt, im „großen Stil“, seit es digitale Netzwerke bzw.  das Internet gibt...

· spielt mittlerweile in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens eine Rolle

Beispiele:

· Abmahnung wegen Filesharing  => Verstoß gegen das Urheberrecht (UrhG)

· Abmahnung wegen Verletzung der Informations- und Verbraucherschutzregelungen bei Webshop- und E-Bay-Angeboten => Verstoß gegen das FernabsatzRecht des BGB

· elektronische Stimmabgabe bei Wahlen  - „E-Voting“, E-Government => Bezug zum WahlRecht, festgelegt in den verschiedenen Wahlordnungen

· Regelungen zur Buchführung und zu deren Kontrolle durch die Finanzbehörden 

GDPdU  
=> Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen
GoBS 
=> Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme

· Hacking,  Phishing (nicht nur, aber vor allem auch im Rahmen organisierter Kriminalität) => Verstoß gegen das Strafrecht (StGB – Strafgesetzbuch)

· social mistreatment etwa: spamming, spitting, mobbing, diseasing (= mit Viren verseuchen), cyberstalking (einschüchtern), virtual slamming (= virtuelles „Zusammenschlagen“ bzw. Demütigen), trollen = Aufstacheln von Diskutanten in Chatgroups) => nicht immer strafbar !!  

· Design- und Contentklau durch Übernahme bzw. leichte Abwandlung fremden Designs, Kopieren von Texten und Bildern ohne Zustimmung des Urhebers, „Ausräubern“ von Datenbanken, generell: Nutzen fremder Arbeit/Werke zu eigenen kommerziellen Zwecken ohne Zustimmung des Rechteinhabers (= ohne Lizenz)

1. - Allgemeine gesetzliche Grundlagen des Rechts im Internet

"Sammelsurium" aus sämtlichen Rechtsgebieten

Strafrecht 
=> alle strafrechtlichen Vorschriften gelten auch im Cyberspace (StGB und spezielle Regelungen z.B. im UrhG)

Öffentliches Recht 
=> Verwaltungshandeln, Zahlungsvorgänge und Bürgerbeteiligung (Wahlen !) via Internet 

Zivilrecht

=> §§ 7 - 10. TeleMedienGesetz (TMG bis 31.03.2007: TDG) als spezielle (Verschuldens-) Haftungsnormen für Provider

BGB – Bürgerliches Gesetzbuch (Online-Vertragsabschlüsse, AGB´s)

UrhG – Urheberrechtsgesetz (Schutz von Homepages als "Werke", Online-Multimediaproduktionen)

UWG – Gesetz über den Unlauteren Wettbewerb (Regeln des Wettbewerbs, "Werberecht"  i.Z.m. mit Teilnahme am 
            Wettbewerb/Markt)

Gewerbliche Schutzrechte: PatentGesetz, MarkenGesetz (insbes. Domains), Gebrauchs- und GeschmacksmusterGesetz, HalbleiterschutzG, etc.


2. – Fernabsatz - Recht der Verträge im Internet, Auktionen


§§ 312 b ff.  355 BGB 
=> Informationspflichten in den Segmenten b-to-b und b-to-c gegenüber allen Kunden (Verbraucher § 13 und Unternehmer § 14)


§§ 1, 3 BGB InfoV
=> Verbraucherschutz (Widerrufsrecht nur für Verbraucher: 2 Wochen ab Eingang der gekauften Ware)





=> Sonderregelungen für die Widerrufsfrist (1 Monat ab Eingang der ersteigerten Ware) bei Online-Versteigerungen

=> alle Anforderrungen müssen in die „Architektur“ der Website integriert und auf die jeweilige Branche bzw. das konkrete    
     Waren- /Dienstleistungsangebot abgestimmt sein

=> Handelshemmnisse, die sich bspw. aus den Ebay-Verkaufsbedingungen ergeben (Drogen, verschreibungspflichtige        
     Medikamente, Tiere, Waffen, Nazimaterial

=> Verträge beruhen auf  sog. Willenserklärungen; auch ein Mausclick kann eine Willenserklärung sein, deshalb größte   
     Vorsicht bei Angeboten wie Lebenserwartung/Stammbaum oder Abonnements über nicht nachvollziehbare Leistungen  
     (Liedtexte)

3. - Typen von und Rechtsverhältnisse zu Providern


Content provider 
= jeder, der im Internet eine Präsenz privat oder gewerblich unterhält und eigene Inhalte anbietet


Host provider 

= stellt entgeltlich webspace für fremden content zur Verfügung (t-online, 1&1) 


Access provider
= vermittelt „nur“ Zugang zu fremdem content, führt also „Suchbefehle“ aus





Sonderfälle: Suchmaschine, Linkliste, Webkatalog


Allen vorgenannten Beziehungen liegen unterschiedliche Verträge (bspw. Dienstverträge) zugrunde. 

MERKE: Ein Vertrag muss nicht schriftlich abgeschlossen werden (Ausnahmen: Grundstücks- und Firmenkäufe, Eheverträge)

4. - Allgemeine Informationspflichten von TeleMediendiensten

§ 5 TMG - Informationspflichten im Internet 
TMG § 5 Allgemeine Informationspflichten

(1) Diensteanbieter haben für geschäftsmäßige, in der Regel gegen Entgelt angebotene Telemedien folgende Informationen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu halten:

1. den Namen und die Anschrift, unter der sie niedergelassen sind, bei juristischen Personen zusätzlich die Rechtsform, den Vertretungsberechtigten und, sofern Angaben über das Kapital der Gesellschaft (GmbH, GmbH&Co.KG, AG) gemacht werden, das Stamm- oder Grundkapital sowie, wenn nicht alle in Geld zu leistenden Einlagen eingezahlt sind, der Gesamtbetrag der ausstehenden Einlagen
2. Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikation mit ihnen ermöglichen, einschließlich der Adresse der elektronischen Post (E-Mail),

3. soweit der Dienst im Rahmen einer Tätigkeit angeboten oder erbracht wird, die der behördlichen Zulassung bedarf, Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde,

4. das Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister oder Genossenschaftsregister, in das sie eingetragen sind, und die entsprechende Registernummer,

5. soweit der Dienst in Ausübung eines Berufs (insbes. Freiberufler, Heilberufe) im Sinne von Artikel 1 Buchstabe d der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen (ABl. EG Nr. L 19 S. 16), oder im Sinne von Artikel 1 Buchstabe f der Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über eine zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 S. 25, 1995 Nr. L 17 S. 20), zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/38/EG der Kommission vom 20. Juni 1997 (ABl. EG Nr. L 184 S. 31), angeboten oder erbracht wird, Angaben über

a. die Kammer, welcher die Diensteanbieter angehören,

b. die gesetzliche Berufsbezeichnung und den Staat, in dem die Berufsbezeichnung verliehen worden ist,

c. die Bezeichnung der berufsrechtlichen Regelungen und dazu, wie diese zugänglich sind (webadresse),

6. in Fällen, in denen sie eine Umsatzsteueridentifikationsnummer nach § 27a des Umsatzsteuergesetzes oder eine Wirtschafts-Identifikationsnummer nach § 139c der Abgabenordnung besitzen, die Angabe dieser Nummer

7. bei Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien und Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die sich in Abwicklung oder Liquidation befinden, die Angabe hierüber.

(2) Weitergehende Informationspflichten nach anderen Rechtsvorschriften (etwa: §§312 c BGB, BGB-
§ 7-10 TMG - Haftung für rechtswidrigen content bzw. anstößige Verhaltensweise 

Das sog. „Providerprivileg“

Haftungsstufen nach dem TMG

· content provider 
>>
volle Haftung für eigenen content

· host provider 
>> 
Haftung für fremden gehosteten content nur bei Kenntnis dieses contents

· access provider 
>>
keine Haftung für fremden content, wenn Übertragung nicht veranlasst bzw. nicht beeinflusst

5. - Urheberrecht im Internet


Das Urheberrecht schützt den Kreativen und den Investor  in der wirtschaftlichen Verwertung und bez. der Integrität seiner Arbeit (=Werk).


Geschützte Werktypen: § 2 UrhG => vgl. Gesetzestext (insbes. Ton/Musik, Bild/Grafik, Text, „Multimedia“= Kombinationen von allem)


Verwertungsrechte §§ 15 – 19a UrhG => Nutzungsarten digitaler Produkte (unkörperliche Verwertung)

Schranken des Urheberrechts => Interessenlage zwischen Urhebern und Öffentlichkeit, „Freiheit der Information bzw. Begrenzung des Werkgenusses“


Zulässigkeit (digitaler) Kopien => Freie Nutzung § 24, Privatnutzung § 53, Unterrichtszwecke § 52 a, Groß- und KleinZitate § 51


Schutz von Datenbanken (§§ 87 a ff. UrhG) 

=> Schutz des Datenbankerstellers vor „Ausplünderung“ (sog. „Investitionsschutz“), Kopieren nur in geringem Umfang (10-15%) erlaubt

· praktisch jede Homepage, Linkliste, Produktkatalog ist eine Datenbank

Kopierschutzsysteme, digital rights management, Verwertungsgesellschaften (GEMA, VG Wort)

© copyright in Deutschland ohne rechtliche Bedeutung, Schutz entsteht durch Schaffung des Werkes


weitere Aspekte: 
Persönlichkeitsrechte etwa bei Fotographien (Exkurs: KUG – KunstUrheberGesetz)





Schutzsphäre bei Personen der Zeitgeschichte, Promis, Privatleuten

6. - Wettbewerbsrecht im Internet

Wettbewerb = Einsatz von erlaubten Werbemethoden, um den Umsatz zu halten / zu steigern

UWG – Gesetz über den Unlauteren Wettbewerb regelt die Werbe-Möglichkeiten

Kritische Werbemethoden im Internet

· SpamMails, Keyword-Advertising, Manipulation von Metatag- bzw. Suchmaschinen, unsachliche vergleichende Werbung

· Regelungen des UWG gelten nur unter Marktteilnehmern (Konkurrenten und Konsumenten)

· Grenzfälle: Beurteilung von Produkten durch Private; Herstellerportale mit Gästebüchern

Besonderheiten bei bestimmten Produkt- bzw. Berufsgruppen (= Einschränkung der Werbemöglichkeiten)

· Arzneimittel, Kosmetika, Nahrungsmittel, Waffen, chemische Stoffe etc. => Spezialgesetze 

· Freiberufler (Ärzte, Architekten) => jeweilige Berufsregularien beachten => bei den Kammern erfragen

7. - Domainrecht (Namens- und Kennzeichenrecht)

Technische Grundfragen 

=> Prinzip der Datenübermittlung im www., die Rolle der DENIC e.G.

Domainarten  und Domainrecherchen
=> whois über www.denic.de Unterschiede: Inhaber – admin-c – tech-c - zone-c

<heidelberg.de> und die Folgen 
=> § 12 BGB: bürgerliche Wahl- und Zwangsnamen

<kwick.de>


 
=> §§ 4, 14 MarkenG: (Unternehmens-) Kennzeichen = Marken
Aspekte der Rechtsverfolgung und –durchsetzung: Abmahnung, Unterlassungserklärung

Rechte an personalisierten bzw. kryptischen E-mail-Accounts
ENDE 

©www.schliess.de 2009 – nur für Unterrichtszwecke - 
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